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A. Die Feuerversicherung im italienischen  
Codice di commercio von 1882 – eine erste Annäherung

„Innanzi tutto, in difetto di una elaborazione scien-
tifica, che sboccherà soltanto alla fine del secolo, i 
vari codici non fanno che riprodurre le principali 
condizioni di polizza.“

„Insbesondere in Ermangelung einer wissenschaft
lichen Erarbeitung, die erst am Ende des [19.] Jahr-
hunderts erfolgte, machten die Kodifikationen nichts 
anderes, als die wesentlichen Versicherungsbedin-
gungen wiederzugeben.“1

Donati2

In der modernen italienischen Literatur zum Versicherungsrecht wird die An-
sicht vertreten, dass die Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts bei der Normierung ver-
sicherungsvertragsrechtlicher Regelungen im Wesentlichen nur die Bestimmungen 
aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Versicherungsgesellschaften 
übernommen und in Gesetzesform gegossen hätten.3 Konkret bezieht sich die Aus-
sage Donatis auf die Kodifikationen im Bereich der sog. assicurazioni terrestri 
(Binnenversicherung).4

Ein Blick auf die italienische Gesetzgebungshistorie zeigt, dass vertragsrechtli-
che Regelungen zu den assicurazioni terrestri erstmals im Codice di commercio aus 
dem Jahr 18825 zu finden waren. Ob und inwieweit die These Donatis auch auf die 
Verfasser des italienischen Handelsgesetzbuches aus dem Jahr 1882 zutrifft, war 
bislang, soweit ersichtlich, nicht Gegenstand eingehender Überprüfung. Eine de-
taillierte Untersuchung, welche Vorbilder für den italienischen Gesetzgeber bei der 
Kodifikation der assicurazioni terrestri im Codice di commercio (1882) maßgeblich 
waren, hat bis dato somit noch nicht stattgefunden. Im Rahmen der vorliegenden 
Studie gilt es daher, das in der Literatur verbreitete Narrativ, im 19. Jahrhundert 
sei im Bereich der assicurazioni terrestri im Wesentlichen nur die Versicherungs-
praxis kodifiziert worden, auf den Prüfstand zu stellen.

	 1	Sämtliche Übersetzungen der in dieser Arbeit zitierten fremdsprachigen Quellen stammen 
vom Verfasser selbst.
	 2	Donati, Bd. I (1952), S. 80.
	 3	So beispielsweise auch Gasperoni (1972), S. 20; Rossetti, Bd. I (2011), S. 60 f.
	 4	Was unter diesem Begriff konkret zu verstehen ist, dazu sogleich.
	 5	Codice di commercio del Regno d’Italia, Regia tipografia, Rom 1882.



A. Die Feuerversicherung im italienischen Codice di commercio von 1882  ﻿16

I. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Dieser Untersuchung vorangestellt folgen jedoch zunächst detailliertere Aus-
führungen zum Gegenstand sowie zu den Zielen, die mit der vorliegenden Arbeit 
verfolgt werden.

1. Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand dieser Studie wird sein, die Vorbilder und Einflüsse zu ermitteln, die 
für den italienischen Gesetzgeber bei der Kodifikation der versicherungsvertrags-
rechtlichen Regelungen im Bereich der assicurazioni terrestri maßgeblich waren. 
Im Zentrum der Untersuchung werden dabei die entsprechenden Regelungen des 
Codice di commercio (1882) stehen. Es wird also zu klären sein, an welchen Quel-
len sich der italienische Gesetzgeber bei der Festlegung der vertragsrechtlichen Re-
gelungen zu den assicurazioni terrestri im Codice di commercio (1882) orientierte. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei – auch vor dem Hintergrund der eingangs 
erwähnten These – auf einem möglichen Einfluss der Versicherungspraxis liegen.

Um der vorliegenden Arbeit eine entsprechende Grundlage zu verschaffen, sol-
len an dieser Stelle einige für die nachfolgende Untersuchung maßgebliche Fragen 
und Begrifflichkeiten geklärt werden. Zunächst muss erläutert werden, was unter 
dem Begriff des Versicherungsvertragsrechts genau zu verstehen ist: Das Versiche-
rungsvertragsrecht umfasst all diejenigen Normen, die sich mit den vertraglichen 
Beziehungen zwischen Versicherungsgesellschaft und Versicherungsnehmer aus-
einandersetzen.6 In aller Regel handelt es sich hierbei um Vorschriften des Privat-
rechts. Regelungsgegenstände des Versicherungsvertragsrechts sind entsprechende 
Erklärungspflichten des Versicherungsnehmers im Vorfeld des Vertragsschlusses, 
Fragen rund um das versicherte Risiko, aber auch Regelungen zur Prämienzahlung 
sowie zur Anzeige- und Schadensminderungspflicht des Versicherungsnehmers im 
Falle eines Schadensereignisses, um nur einige Beispiele zu nennen. Nicht vom 
Begriff des Versicherungsvertragsrechts umfasst sind folglich diejenigen Vor-
schriften, die die Gründung, inneren Organisation, Verwaltung und Auflösung 
der Versicherungsgesellschaften betreffen.7 Ebenso fallen diejenigen Regelungen, 
die sich mit der Aufsicht bzw. Kontrolle des Staates über die Versicherungsge-
sellschaften befassen, nicht unter den Begriff des Versicherungsvertragsrechts. 
Letztere sind dem Recht der Versicherungsaufsicht zuzuordnen.8 Das Versiche-
rungsvertragsrecht als Teil des Privatversicherungsrechts regelt kurz gesagt also 
die privatrechtlichen Beziehungen zwischen einer Versicherungsgesellschaft und 
einem Versicherungsnehmer.

	 6	Vgl. hierzu Deutsch / Iversen (7. Aufl. 2015), S. 37 ff.; Rossetti, Bd. I (2011), S. 667 ff.
	 7	Hierbei handelt es sich in aller Regel um gesellschafts- oder vereinsrechtliche Fragen.
	 8	Zur Versicherungsaufsicht in Italien siehe beispielsweise Donati, Bd. I (1952), S. 305 ff.; 
Rossetti, Bd. I (2011), S. 449 ff.
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Das Gegenstück zum Privatversicherungsrecht stellt das Sozialversicherungs-
recht dar, welches für die vorliegende Studie nicht von Relevanz sein wird. Charak-
teristisch für die Sozialversicherung ist die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung des 
Versicherungsverhältnisses.9 Die jeweiligen Regelungen, die das Versicherungsver-
hältnis im Rahmen der Sozialversicherung regeln, sind nicht privatrechtlicher, son-
dern in aller Regel öffentlich-rechtlicher Natur.10 Typische Beispiele für Sozialver-
sicherungen sind die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.11

Neben dem Versicherungsvertragsrecht bedarf auch der Begriff der assicura-
zioni terrestri näherer Erläuterung. Was verbirgt sich hinter diesem Terminus? 
Das Privatversicherungsrecht differenziert zwischen der Binnenversicherung, den 
assicurazioni terrestri, und der Seeversicherung, den assicurazioni marittime.12 
Unter den Begriff der assicurazioni terrestri fallen dabei alle Versicherungen, 
deren Gegenstand nicht das Risiko der Schifffahrt ist.13 Kurz gesagt ist Binnen-
versicherung alles das, was nicht Seeversicherung ist. Typische Fälle der assicu-
razioni terrestri, die bereits im 19. Jahrhundert existierten, sind die Feuer- sowie 
die Lebensversicherung.

Die erste Kodifikation vertragsrechtlicher Regelungen im Bereich der assicu-
razioni terrestri in Italien war, wie bereits kurz erwähnt, im Codice di commercio 
(1882) zu finden.14 So enthielten die Art. 417 – Art. 453 Codice di commercio (1882) 
sowohl allgemeine Regelungen, die für alle Arten von Versicherungsverträgen gal-
ten, als auch spezielle Regelungen für beispielsweise die Feuer- und Lebensver-
sicherung. Daneben war in den Art. 604 – Art. 641 Codice di commercio (1882) 
auch das Seeversicherungsrecht geregelt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Codice di commercio (1882) 
Gegenstand mehrerer Reformvorhaben.15 In diesem Zusammenhang wurden zwi-
schen 1922 und 1939 verschiedene Entwürfe für die Änderung des italienischen 
Handelsgesetzbuchs verfasst, die jeweils auch Modifikationen im Bereich der 
assicurazioni terrestri beinhalteten.16 Der erste Vorentwurf für die Änderung 
des Codice di commercio (1882) wurde im Jahr 1922 unter der Leitung von Ce-

	 9	Deutsch / Iversen (7. Aufl. 2015), S. 14; Wandt (6. Aufl. 2016), S. 2; Donati, Bd. I (1952), 
S. 32 ff. mit weiteren Nachweisen zur Sozialversicherung.
	 10	Donati, Bd. I (1952), S. 32 ff.; Rocca (2. Aufl. 1934), S. 403 f.; Mainardi, Le assicurazioni 
incendi (1919), S. 11 ff.
	 11	Donati, Bd. I (1952), S. 33 f.; Rocca (2. Aufl. 1934), S. 403.
	 12	Cocito (1904), S. 4; Mossa, Compendio (1936), S. 15 f.; Gasperoni (1972), S. 5 ff.; 
Deutsch / Iversen (7. Aufl. 2015), S. 28.
	 13	Cocito (1904), S. 4 ff.
	 14	Zur Genese des Codice di commercio (1882) siehe ausführlich unter B. I.
	 15	Die Gründe, die für eine Reform der Art. 417 ff. Codice di commercio (1882) vorgebracht 
wurden, werden im Rahmen der Gesamtbewertung des Codice di commercio (1882) unter 
B. I. 4 aufgegriffen werden.
	 16	Eingehend zu den Entwicklungen in der Handelsgesetzgebung nach 1882 Padoa Schi-
oppa, in: Coing (1986), Bd. III/3, S. 3249 ff.




